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Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen über die 
Mindestanforderungen für die Haltung von Pferden und Pferdeartigen, 
Schweinen, Rindern, Schafen, Ziegen, Schalenwild, Lamas, Kaninchen, 

Hausgeflügel, Straußen und Nutzfischen  
(1. Tierhaltungsverordnung) 

 

BGBl. II Nr. 485/2004 idF BGBl. II Nr. 151/20171 
 

Aufgrund der §§ 7 Abs. 2 und 3, 16, 21 Abs. 1 und 24 Abs. 1 Z 1 des Tierschutzgesetzes 
(TSchG), BGBl. I Nr. 118/2004, Art. 2, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 61/2017, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft verordnet: 

Geltungsbereich 

§ 1. Diese Verordnung regelt die Mindestanforderungen für die Haltung von Pferden 
und Pferdeartigen, Schweinen, Rindern, Schafen, Ziegen, Schalenwild, Lamas, Kaninchen, 
Hausgeflügel, Straußen und Nutzfischen, die an diesen Tieren zulässigen Eingriffe sowie Art 
und Nachweis der Sachkunde von Betreuungspersonen und sonstigen sachkundigen 
Personen, die Eingriffe vornehmen dürfen. 

Mindestanforderungen an die Haltung 

§ 2. (1) Für die Haltung der in § 1 genannten Tierarten gelten die in den Anlagen 1 bis 11 
festgelegten Mindestanforderungen. Für Quarantäne- sowie für sonstige aufgrund von 
tierseuchenrechtlichen Bestimmungen vorgeschriebenen Schutz und 
Überwachungsmaßnahmen oder für die Behandlung erkrankter Tiere sind fachlich 
begründete abweichende Haltungsbedingungen zulässig. 

(2) Haltungsanlagen für Rinder, Schweine und Pferde, die bereits am 1. 1. 2005 
bestanden haben, dürfen von den in dieser Verordnung festgelegten Maßen und Werten um 
maximal zehn Prozent abweichen, wenn folgende Voraussetzungen eingehalten werden: 
 1. gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen werden nicht berührt, 
 2. das Wohlbefinden der jeweils betroffenen Tiere ist auch im Falle der Abweichung 

nicht eingeschränkt, 
 3. der erforderliche bauliche Anpassungsbedarf ist unverhältnismäßig und 
 4. die Abweichung wird der Behörde vor dem in § 44 Abs. 5 Z 4 TSchG jeweils 

festgelegten Zeitpunkt gemeldet. 

(2a) Anlagen, die vor 1. 1. 2005 errichtet wurden, jedoch geringfügig von den in den 
Anlagen festgelegten Mindestmaßen abweichen, können dann weiterbetrieben werden, 
wenn durch ein Gutachten der Fachstelle gemäß § 18a TSchG nachgewiesen wird, dass 
 1. unionsrechtliche Bestimmungen nicht berührt werden, 
 2. das Wohlbefinden der jeweils betroffenen Tiere auch im Falle der Abweichung nicht 

eingeschränkt ist und 
 3. der erforderliche bauliche Anpassungsbedarf unverhältnismäßig ist 
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und entsprechende Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden. Das Ansuchen für die 
Erstellung des Gutachtens hat bis 31. 12. 2018 bei der Fachstelle einzulangen. Die Fachstelle 
hat die zuständigen Behörden über das Einlangen des Ansuchens sowie über das Ergebnis 
des Gutachtens zu informieren.2 

(3) Werden im Zuge einer Kontrolle nicht gemäß Abs. 2 gemeldete Abweichungen 
festgestellt, so ist gemäß § 35 Abs. 6 und § 38 TSchG vorzugehen. 

(3a) Wurden bei Anlagen gemäß Abs. 2 die Abweichungen nicht bis zu dem in Abs. 2 Z 4 
genannten Zeitpunkt gemeldet, so kann diese Meldung nachgeholt werden, wenn der 
Tierhalter glaubhaft machen kann, dass er auf Grund einer behördlichen Auskunft oder einer 
allgemeinen Information oder Interpretation der zuständigen Behörde, der zuständigen 
Landesregierung oder der Landwirtschaftskammer davon ausgehen konnte, dass seine 
Anlagen am 1. 1. 2005 den Anforderungen der Vereinbarung über den Schutz von Nutztieren 
in der Landwirtschaft oder den landesrechtlichen Anforderungen entsprochen haben. Die 
Meldung ist zum ehestmöglichen Zeitpunkt nachzuholen, spätestens jedoch vier Wochen 
nach Zustellung eines Erkenntnisses eines Landesverwaltungsgerichtes in einem Verfahren 
gemäß § 25 Abs. 6 oder § 38 TSchG, gegen welches eine ordentliche Revision nicht 
zugelassen wurde und in welchem festgestellt wurde, dass die Voraussetzungen des § 44 
Abs. 5 TSchG letzter Satz am 1.1.2005 nicht erfüllt waren. Liegt zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Bestimmung bereits ein Erkenntnis eines Landesverwaltungsgerichtes 
oder eines UVS vor, so hat die Meldung bis längstens 31.12.2017 zu erfolgen.3 

(4) Von den in den Anlagen 1 bis 11 genannten Mindestanforderungen kann dann 
abgewichen werden, wenn die Haltung projektgemäß in neuartigen serienmäßig 
hergestellten Aufstallungssystemen oder serienmäßig hergestellten Haltungssystemen und 
Stalleinrichtungen erfolgt, die von der gemäß § 18 Abs. 6 TSchG eingerichteten Fachstelle als 
tierschutzgesetzkonform befunden wurden und kein Widerspruch zu unionsrechtlichen 
Vorschriften vorliegt. 

(5) Bis 31.12.2017 ist vom Bundesministerium für Gesundheit und vom 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ein Projekt 
hinsichtlich der Evaluierung der Haltungssysteme im Bereich der Abferkelbuchten 
durchzuführen. Dieses Projekt hat alternative Verfahren zur Verbesserung sowie 
Adaptierung der bestehenden Abferkelbuchtsysteme im Sinne des Tierschutzes zu 
entwickeln. Insbesonders ist die Dauer der kritischen Lebensphase der Saugferkel zu 
untersuchen. Darüber hinaus sind auch die ökonomischen, arbeitstechnischen und 
ökologischen Auswirkungen der Abferkelsysteme unter Berücksichtigung der Entwicklung 
des europäischen Binnenmarktes zu berücksichtigen. Die auf Grund des Projekts als geeignet 
anzusehenden Haltungssysteme sind von den Auftraggebern des Projekts der gemäß § 18 
Abs. 6 TSchG eingerichteten Fachstelle vorzulegen und von dieser zu begutachten. 

(6) Neue Mindestbestimmungen sind auf Grund des Projekts gemäß Abs. 5 durch 
Anpassungen dieser Verordnung unverzüglich festzulegen. 

Höhere Anforderungen im Rahmen eines Programmes 

§ 2a. (1) Sind bestimmte Anforderungen an die Haltung oder Dokumentation nur im 
Rahmen eines Programmes im Sinne der Tiergesundheitsdienst-Verordnung 2009 (TGD-
VO 2009), BGBl. II Nr. 434/2009, vorgesehen, so ist dieses Programm von einem 
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Programmausschuss, der vom TGD-Beirat (Beirat „Tiergesundheitsdienst Österreich“ gemäß 
§ 7 Abs. 3 Tierarzneimittelkontrollgesetz – TAKG, BGBl. I Nr. 28/2002) für das jeweilige 
Programm zu installieren ist, zu begleiten und im Hinblick auf die Optimierung der 
Tierschutzbestimmungen zu evaluieren. § 15 Abs. 2 erster Satz TGD-VO 2009 gilt mit der 
Maßgabe, dass Teilnehmer an solchen Programmen jedenfalls auch der zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde bekannt zu geben sind. 

(2) In den Programmausschuss gemäß Abs. 1 müssen neben den Mitgliedern des TGD-
Beirates Vertreterinnen bzw. Vertreter des Lebensmitteleinzelhandels, von 
Tierschutzorganisationen, Umweltschutzorganisationen sowie von 
Verbraucherschutzorganisationen eingebunden werden. 

(3) Die Tätigkeit der Mitglieder im Programmausschuss ist ehrenamtlich. Den Vorsitz im 
Programmausschuss führt der Vorsitzende des TGD-Beirates. Der Programmausschuss hat 
mindestens einmal pro Jahr zu tagen und kann sich bei Bedarf eine Geschäftsordnung geben. 

(4) Von jedem mit der Programmabwicklung betrauten Tiergesundheitsdienst ist dem 
Programmausschuss jährlich eine eingehende Darstellung der Entwicklungen vorzulegen. 
Alle drei Jahre hat der jeweils mit der Programmabwicklung betraute Tiergesundheitsdienst 
dem Ausschuss einen schriftlichen Evaluierungsbericht vorzulegen.4 

Betreuungspersonen 

§ 3. Die erforderliche Eignung sowie die erforderlichen Kenntnisse und beruflichen 
Fähigkeiten zur Betreuung von Tieren der Tierarten gemäß § 1 liegen jedenfalls dann vor, 
wenn 
 1. die Betreuungsperson über eine einschlägige akademische oder schulische 

Ausbildung verfügt, oder 
 2. die Betreuungsperson über eine Ausbildung als Tierpfleger verfügt, oder 
 3. die Betreuungsperson nachweislich über eine außerschulisch-praktische Ausbildung 

einschließlich Unterweisung verfügt, oder 
 4. die Betreuungsperson im Bereich der Teichwirtschaft über eine Ausbildung zum 

Fischereifacharbeiter oder Fischereimeister verfügt, oder 
 5. die Betreuungsperson auf Grund eines Staatsvertrages im Rahmen der europäischen 

Integration über eine als gleichwertig anerkannte oder zu geltende Ausbildung 
verfügt, oder 

 6. sonst aus dem Werdegang oder der Tätigkeit der Betreuungsperson glaubhaft ist, 
dass sie die übliche erforderliche Versorgung der gehaltenen Tiere sicherstellen und 
vornehmen kann. 

Eingriffe 

§ 4. (1) Es dürfen nur die in den Anlagen 1 bis 11 festgelegten Eingriffe vorgenommen 
werden. 

(2) Sonstige sachkundige Personen, die Eingriffe vornehmen dürfen, sind 
Betreuungspersonen oder Personen, die nachweislich eine einschlägige Ausbildung 
insbesondere durch Kurse, Lehrgänge oder Praktika aufweisen, die die grundsätzlichen 
Kenntnisse der Anatomie, die Kenntnis der einschlägigen Rechtsvorschriften und 
ethologischen Grundsätze und die fachgerechte praktische Durchführung der Eingriffe 
beinhaltet. 
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Personenbezogene Bezeichnungen 

§ 5. Alle in dieser Verordnung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten 
gleichermaßen für Personen sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts. 

In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen 

§ 6. (1) Diese Verordnung tritt zugleich mit 1. Jänner 2005, jedoch nicht vor dem Ablauf 
des Tages ihrer Kundmachung im Bundesgesetzblatt, in Kraft. 

(2) Für die Anforderungen an Betreuungspersonen nach § 3 und an sonstige sachkundige 
Personen nach § 4 gilt § 44 Abs. 11 TSchG. 

(3) Für die bauliche Ausstattung und Haltungsvorrichtungen gelten nach Maßgabe des 
§ 44 Abs. 4 und 5 TSchG die in den Anlagen 1 bis 11 jeweils angeführten 
Übergangsbestimmungen. 

(4) § 2, Anlage 1 Punkt 2.10. sowie Anlage 9 in der Fassung BGBl. II Nr. 219/2010 treten 
mit 1. August 2010 in Kraft. 

(5) § 2 Abs. 2a und 3a, § 2a sowie die Anlagen 1, 2, 3, 6 und 8, Punkt 2.11. der Anlage 4 
und die Punkte 2.1., 2.2.2., 2.10. sowie Punkt 5.4. der Anlage 5 in der Fassung BGBl. II 
Nr. 151/2017 treten mit 1. Oktober 2017 in Kraft. Die Punkte 2.2. und 2.6. der Anlage 4 
sowie der Punkt 2.7. der Anlage 5 in der Fassung BGBl. II Nr. 151/2017 treten mit 1. Jänner 
2018 in Kraft.5 
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